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31-752-2 Schr 
Vollzug der Jagdgesetze; 
Jägerprüfung 2007 (1. Termin) 
 
 
 
Der schriftliche Teil der Jägerprüfung 2007 (1.Termin) findet gemäß Verordnung über die Jäger- und 
Falknerprüfung (Jäger- und Falknerprüfungsordnung - JFPO) vom 28.11.2000 (GVBl S. 802) 
landeseinheitlich am Dienstag, den 30.01.2007 statt (Beginn: 9.00 Uhr). 
 
 
Prüfungsbewerber können sich bis spätestens 30. November 2006 unter Angabe von Vor- und 
Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort und vollständiger Anschrift (einschließlich Postleitzahl) bei der 
Kreisverwaltungsbehörde (untere Jagdbehörde) schriftlich zur Prüfung anmelden, in deren Bezirk sie 
ihren Wohnsitz haben oder den Ausbildungslehrgang besucht haben. Anstelle der 
Kreisverwaltungsbehörden nehmen auch die Gemeinden die Anmeldung zur Prüfung entgegen. 
 
Hat ein Bewerber keinen Wohnsitz in Bayern, so hat er sich innerhalb der gleichen Frist bei einer 
Kreisverwaltungsbehörde desjenigen Regierungsbezirks anzumelden, in dem er die Prüfung ablegen 
will. 
 
Der Anmeldung sind die nach § 6 Abs. 1 JFPO erforderlichen Unterlagen beizufügen: 
 
1. der Nachweis über die Einzahlung der Prüfungsgebühr, 

 
2. ein Führungszeugnis, das nicht älter als 6 Monate sein darf, 

 
3. bei Minderjährigen die schriftliche Einverständniserklärung des gesetzlichen Vertreters, 

 
4. der Nachweis über die Teilnahme an einer jagdlichen Ausbildung nach § 4 Abs. 1 und 2 JFPO 

oder – bei Prüfungsvorbereitungen außerhalb Bayerns – über eine vergleichbare Ausbildung. 
Die vorgeschriebene Ausbildung muss mindestens 120 Stunden umfassen.  Mindestens 
60 Stunden müssen dabei auf den praktischen Teil der Ausbildung entfallen. Dem Nachweis der 
praktischen Ausbildung über 60 Stunden steht gleich die Bestätigung über eine einjährige 
jagdliche Ausbildung bei einem bestätigten Lehrherrn. Der Nachweis über die Schießausbildung 
bezieht sich auch darauf, dass der Bewerber mit Pistole und Revolver mindestens je 5 Schüsse 
auf die Scheibe, außerdem mindestens 5 Büchsenschüsse auf die Scheibe „flüchtiger 
Überläufer“ abgegeben hat, 
 

5. der Nachweis über die Teilnahme an einem Lehrgang für die Fallenjagd, es sei denn, dass der 
Bewerber bei der Anmeldung zur Jägerprüfung schriftlich erklärt, auf die Ausübung der 
Fallenjagd zu verzichten (Art. 28 Abs. 1 Satz 4 Halbsätze 1 und 2 BayJG). 
 

Bewerber, die zum Zeitpunkt der Anmeldung die jagdliche Ausbildung nach § 4 Abs. 1 und 2 JFPO 
noch nicht abgeschlossen haben, haben den Nachweis hierüber spätestens bis zum 16. Januar 2007 
bei der Behörde vorzulegen, die sie zur Prüfung zugelassen hat. 
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Für die Prüfung wird eine Gebühr von 262,50 € erhoben. Die Gebühr ist vor der Anmeldung zur 
Prüfung bei der Kasse der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde einzuzahlen. Ein Nachweis über die 
eingezahlte Prüfungsgebühr ist der Anmeldung beizufügen. Dies gilt auch in Fällen, in denen sich 
Bewerber statt bei der Kreisverwaltungsbehörde bei ihrer Gemeinde zur Prüfung anmelden. Fehlt der 
Nachweis über die eingezahlte Prüfungsgebühr, so muss die Anmeldung durch die 
Kreisverwaltungsbehörde zurückgewiesen werden. 
 
Diese Bekanntmachung gilt auch für Personen, die zur Erlangung des Falknerjagdscheines die 
eingeschränkte Jägerprüfung ablegen wollen, mit der Maßgabe, dass bei den Anmeldungsunterlagen 
zu Nr. 4 der Nachweis von Kenntnissen des Waffenrechts, der Waffentechnik und des Führens von 
Jagd- und Faustfeuerwaffen entfällt und die Prüfungsgebühr 177,50 € beträgt. Der Anmeldung haben 
diese Bewerber eine Erklärung beizufügen, dass sie an der eingeschränkten Jägerprüfung teilnehmen 
wollen. 
 
 
 
 
Dingolfing, den 09.08.2006 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
 
 
 

-------------- 
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Übung der Bundeswehr 
 
 
Die Bundeswehr führt vom 04.09. bis 07.09. im Raum Freyung – Passau – Simbach/Inn – 
Pastetten – Freising – Deggendorf eine Übung durch. 
 
 
Besonderheiten der Übung:  
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. Das 
Auflesen von Fundmunition oder Munitionsteilen ist verboten. Wer militärische Kampfmittel findet, hat 
dies der übenden Truppe oder der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. 
Neben den Jagdberechtigten sollen auch die Bewohner abgelegener Gemeindeteile oder einzelner 
Gehöfte in ortsüblicher Weise von der Übung benachrichtigt werden. 
 
Einwendungen gegen diese Übung sind bis 23.08.2006 beim Landratsamt Dingolfing-Landau 
vorzubringen. 
Manöverschäden müssen sofort nach Bekanntwerden bei der örtlich zuständigen Gemeinde gemeldet 
werden. 
 
 
 
Dingolfing, 09.08.2006 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
 
 
 

------------- 
 
 
 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Georg Eberl 
stv. Landrat 

 
 
 
 


